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BEKANNTMACHUNGEN DER LANDESBEHÖRDEN

„I.	 Entscheidung

1.	 Der Firma UGE Ihlow Eins GmbH & Co. KG (im Fol-
genden: Antragstellerin), Dorfstraße 20 a in 18276 Loh-
men wird die

Änderungsgenehmigung

erteilt, eine Windenergieanlage (WEA) auf dem Grund-
stück in 14913 Niederer Fläming OT Waltersdorf,

Gemarkung Waltersdorf,
Flur 4, Flurstück 71

in dem unter den Ziffern II. und III. dieser Entscheidung 
beschriebenen Umfang und unter Einhaltung der unter 
Ziffer  IV. genannten Inhalts- und Nebenbestimmungen 
wesentlich zu ändern.

2.	 Dieser Bescheid gilt nur im Zusammenhang mit dem Ge-
nehmigungsbescheid Nr.  50.071.00/17/1.6.2V/T12 vom 
05. Juli 2021 und dem Änderungsgenehmigungsbescheid 
Nr. 50.026.Ä0/22/1.6.2V/T12 vom 01. Juni 2023.

3.	 Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

VIII.	 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Zustellung Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz 
in Potsdam (Postfach  60 10 61, 14410  Potsdam; Telefax: 
033201 442-662) erhoben werden.

Gemäß § 63 Abs. 1 BImSchG hat der Widerspruch eines Drit-
ten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Abs. 2 BImSchG, dass der Antrag 
auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs 
gegen eine Zulassung der Windkraftanlage an Land mit einer 
Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Abs. 5 Satz 1 
der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur innerhalb eines 
Monats nach der Zustellung der Zulassung beim Oberver-
waltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in Berlin gestellt 
und begründet werden kann.“

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter 
den in der Änderungsgenehmigung aufgeführten Nebenbestim- 
mungen erteilt.

Auslegung

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz wird in 
der Zeit vom 16. April 2026 bis einschließlich 29. April 2026 
auf der Internetseite des Landesamtes für Umwelt Brandenburg 
unter https://lfu.brandenburg.de/info/genehmigungen-sued zu-
gänglich gemacht.

Auflösung  
der „Stiftung zur Förderung der Verständigung  

zwischen Deutschland und Russland“

Bekanntmachung  
des Ministeriums des Innern und für Kommunales 

Vom 25. März 2026

Das Ministerium des Innern und für Kommunales hat den Be-
schluss des Vorstandes vom 30. September 2025 zur Auflösung der 
„Stiftung zur Förderung der Verständigung zwischen Deutschland 
und Russland“ mit Sitz in Potsdam (Nummer 268 im Stiftungsver-
zeichnis der rechtsfähigen Stiftungen des bürgerlichen Rechts mit 
Sitz im Land Brandenburg) mit Bescheid vom 16. Februar 2026 
gemäß § 87 Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 
2909; 2003 I S.  738), das zuletzt durch Artikel  2 des Gesetzes 
vom 4. Februar 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 33) geändert worden ist, 
in Verbindung mit § 9 Satz 1 des Stiftungsgesetzes für das Land 
Brandenburg (StiftGBbg) vom 30. Juni 2022 (GVBl. I Nr. 18), das 
durch Artikel 42 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBl. I Nr. 9 
S. 19) geändert worden ist, genehmigt.

Die Stiftung befindet sich in Liquidation. Die Liquidation er-
folgt durch das Vorstandsmitglied Herr Sebastian Nitzsche.

Die Gläubigerinnen und Gläubiger der Stiftung werden auf-
gefordert, ihre Ansprüche unter

Stiftung zur Förderung der Verständigung
zwischen Deutschland und Russland
Herr Sebastian Nitzsche
c/o Deutsch-Russisches Forum e. V.
Schillerstraße 59
10627 Berlin

unverzüglich anzumelden.

Genehmigung zum Vorhaben  
wesentliche Änderung einer Windenergieanlage 

in 14913 Niederer Fläming OT Waltersdorf

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 14. April 2026

Der Firma UGE Ihlow Eins GmbH & Co. KG Umweltgerechte 
Energie, Dorfstraße  20 a in 18276 Lohmen, wurde die Ge-
nehmigung nach §  16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) erteilt, auf dem Grundstück in der Gemarkung 
Waltersdorf, Flur  4, Flurstück  71 eine Windenergieanlage 
wesentlich zu ändern.

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:
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Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch 
gegenüber Dritten als zugestellt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit 
Sitz in Potsdam erhoben werden.

Gemäß §  63 Absatz  1 BImSchG hat der Widerspruch eines 
Dritten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Absatz 2 BImSchG, dass der An-
trag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-
spruchs gegen eine Zulassung der Windenergieanlage an Land 
mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Ab-
satz  5 Satz  1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur 
innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung 
beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in 
Berlin gestellt und begründet werden kann.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  4 des Gesetzes vom 
22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Süd

Genehmigung zum Vorhaben  
wesentliche Änderung einer Windenergieanlage 

in 14913 Niederer Fläming OT Waltersdorf

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 14. April 2026

Der Firma UGE Ihlow Eins GmbH & Co. KG Umweltgerechte 
Energie, Dorfstraße  20 a in 18276 Lohmen, wurde die Ge-
nehmigung nach §  16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) erteilt, auf dem Grundstück in der Gemarkung 
Waltersdorf, Flur  3, Flurstück  70 eine Windenergieanlage 
wesentlich zu ändern.

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„I.	 Entscheidung

1.	 Der Firma UGE Ihlow Eins GmbH & Co. KG (im Fol-
genden: Antragstellerin), Dorfstraße 20 a in 18276 Loh-
men wird die

Änderungsgenehmigung

erteilt, eine Windenergieanlage (WEA) auf dem Grund-
stück in 14913 Niederer Fläming OT Waltersdorf,

Gemarkung Waltersdorf,
Flur 3, Flurstück 70

in dem unter den Ziffern II. und III. dieser Entscheidung 
beschriebenen Umfang und unter Einhaltung der unter 
Ziffer  IV. genannten Inhalts- und Nebenbestimmungen 
wesentlich zu ändern.

2.	 Dieser Bescheid gilt nur im Zusammenhang mit dem Ge-
nehmigungsbescheid Nr.  50.034.00/22/1.6.2V/T12 vom 
25. März 2024.

3.	 Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens zu tra-
gen.

VIII.	 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz in 
Potsdam (Postfach 60 10 61, 14410 Potsdam; Telefax: 033201 
442-662) erhoben werden.

Gemäß § 63 Abs. 1 BImSchG hat der Widerspruch eines Drit-
ten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Abs. 2 BImSchG, dass der An-
trag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-
spruchs gegen eine Zulassung der Windkraftanlage an Land 
mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Abs. 5 
Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur innerhalb 
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eines Monats nach der Zustellung der Zulassung beim Ober-
verwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in Berlin ge-
stellt und begründet werden kann.“

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter 
den in der Änderungsgenehmigung aufgeführten Nebenbestim- 
mungen erteilt.

Auslegung

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz wird in 
der Zeit vom 16. April 2026 bis einschließlich 29. April 2026 
auf der Internetseite des Landesamtes für Umwelt Brandenburg 
unter https://lfu.brandenburg.de/info/genehmigungen-sued zu-
gänglich gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch 
gegenüber Dritten als zugestellt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit 
Sitz in Potsdam erhoben werden.

Gemäß §  63 Absatz  1 BImSchG hat der Widerspruch eines 
Dritten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Absatz 2 BImSchG, dass der An-
trag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-
spruchs gegen eine Zulassung der Windenergieanlage an Land 
mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Ab-
satz  5 Satz  1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur 
innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung 
beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in 
Berlin gestellt und begründet werden kann.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 

1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  4 des Gesetzes vom 
22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Süd

Genehmigung zur Änderung des Anlagentyps  
von sechs Windenergieanlagen 

in 14913 Niederer Fläming OT Hohenseefeld

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt  
Vom 14. April 2026

Der Firma Windpark Hohenseefeld 3 GmbH & Co. KG, Ste-
phanitorsbollwerk 3 in 28217 Bremen, wurde die Genehmigung 
nach §  16b Absatz  7 Satz  3 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (BImSchG) erteilt, auf den Grundstücken in der Ge-
markung Hohenseefeld, Flur 1, Flurstücke 14, 15, Flur 2, Flur-
stücke 14, 15 sowie Flur 3, Flurstücke 79 und 134 den Typ der 
sechs Windenergieanlagen zu ändern und geändert zu betreiben.

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„I.	 Entscheidung

1.	 Der Firma Windpark Hohenseefeld 3 GmbH & Co. KG 
(im Folgenden: Antragstellerin), Stephanitorsbollwerk 3 
in 28217 Bremen wird die Genehmigung erteilt, den Typ 
der mit Genehmigungsbescheid Reg.-Nr.  50.008.00/23/ 
1.6.2V/T12 vom 12.09.2025 genehmigten sechs Wind-
energieanlagen (WEA) auf den Grundstücken in 14913 
Niederer Fläming OT Hohenseefeld,

Gemarkung Hohenseefeld,
Flur 1, Flurstücke 14, 15,
Flur 2, Flurstücke 14, 15 sowie
Flur 3, Flurstücke 79 und 134

in dem unter II. und III. dieser Entscheidung beschrie- 
benen Umfang und unter Einhaltung der unter IV. ge-
nannten Inhalts- und Nebenbestimmungen wesentlich zu 
ändern und geändert zu betreiben.

2.	 Die Zustimmung nach §  14 Abs.  1 des Luftverkehrs-
gesetzes (LuftVG) wird erteilt.

3.	 Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens zu tra-
gen.

4.	 Für diese Entscheidung werden eine Verwaltungsgebühr 
und Auslagen in Höhe von […] festgesetzt. […]
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VIII.	 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit 
Sitz in Potsdam (Postfach 60 10 61, 14410 Potsdam; Tele- 
fax: 033201 442-662) erhoben werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Gemäß § 63 Abs. 1 BImSchG hat der Widerspruch eines Drit-
ten gegen die Zulassung von Windenergieanlagen an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Abs. 2 BImSchG, dass der Antrag 
auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs 
gegen eine Zulassung der Windenergieanlagen an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Abs. 5 
Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur innerhalb 
eines Monats nach der Zustellung der Zulassung beim Ober-
verwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in Berlin ge-
stellt und begründet werden kann.“

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt.

Auslegung

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz wird in 
der Zeit vom 16. April 2026 bis einschließlich 29. April 2026 
auf der Internetseite des Landesamtes für Umwelt Branden- 
burg unter https://lfu.brandenburg.de/info/genehmigungen-sued 
zugänglich gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegen-
über Dritten als zugestellt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz in 
Potsdam (Postfach 60 10 61, 14410 Potsdam; Telefax: 033201 
442-662) erhoben werden.

Gemäß § 63 Absatz 1 BImSchG haben Widerspruch und Klage 
eines Dritten gegen die Zulassung der Windenergieanlagen an 
Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine auf-
schiebende Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats 
nach seiner Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Absatz 2 BImSchG, dass der An-
trag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-
spruchs oder der Anfechtungsklage gegen eine Zulassung der 
Windenergieanlagen an Land mit einer Gesamthöhe von mehr 
als 50  Metern nach §  80 Absatz  5 Satz  1 der Verwaltungs-
gerichtsordnung nur innerhalb eines Monats nach der Zu-
stellung der Zulassung gestellt und begründet werden kann.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Süd

Errichtung und Betrieb von fünf Windkraftanlagen 
in 16259 Bad Freienwalde (Oder)

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt  
Vom 14. April 2026

Die Firma Kinesis Windpark 1 GmbH, Neue Straße 12 a in 
06901  Kemberg, beantragt die Genehmigung nach §  4 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), auf den Grund-
stücken in 16259 Bad Freienwalde (Oder) in der Gemarkung 
Hohensaaten, Flur 5, Flurstücke 114, 115, 154, 208 und 211 fünf 
Windkraftanlagen zu errichten und zu betreiben (Az.: G12824).

Für das Vorhaben besteht die Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung.

Das Vorhaben umfasst im Wesentlichen die Errichtung und den  
Betrieb von fünf Windkraftanlagen des Typs Vestas V172-7.2 
mit einem Rotordurchmesser von 172  m, einer Nabenhöhe 
von 175 m und einer Gesamthöhe von 261 m über Grund. Die 
Nennleistung beträgt jeweils 7,2  MW. Zu jeder Windkraft- 
anlage gehören Fundament, Zuwegung und Kranstellfläche. 
Es wurden Anträge zur Errichtung einer Löschwasserzisterne 
sowie zur Waldumwandlung nach §  8 des Waldgesetzes des 
Landes Brandenburg gestellt.

Es handelt sich dabei um eine Anlage der Nummer  1.6.2 V 
des Anhangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen (4. BImSchV) sowie um ein Vorhaben nach Num-
mer 1.6.3 S der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG).

Die Inbetriebnahme der Anlage ist im Oktober 2027 vorgesehen.
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Auslegung

Der Genehmigungsantrag sowie die dazugehörigen erforder-
lichen Unterlagen werden einen Monat vom 22. April 2026 
bis einschließlich 21. Mai 2026 über das länderübergreifende 
zentrale UVP-Internetportal unter https://www.uvp-verbund.de/ 
jederzeit und für jedermann zugänglich gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Es wurde ein Bericht zu den voraussichtlichen Umweltaus-
wirkungen des Vorhabens (UVP-Bericht) vorgelegt, dieser ist 
Bestandteil der veröffentlichten und ausgelegten Unterlagen.

Die veröffentlichten und ausgelegten Unterlagen enthalten auch 
die Untersuchungen zur Prüfung der Umweltverträglichkeit, ins-
besondere Angaben zu Schall und Schattenwurf, Auswirkungen 
auf Avifauna, Boden, Wasser, Fledermäuse, Amphibien, Repti- 
lien, Wölfe, FFH- und SPA-Gebiete, einen Landschaftspflege- 
rischen Begleitplan mit naturschutzfachlicher Eingriffs-/Aus-
gleichsplanung sowie eine Visualisierung und Bewertung zu 
möglichen Beeinträchtigungen zum Denkmalschutz.

Einwendungen

Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Ein-
wendungsfrist vom 22. April 2026 bis einschließlich 22. Juni 
2026 unter Angabe der Vorhaben-ID G12824 schriftlich oder 
elektronisch beim Landesamt für Umwelt, Genehmigungsver-
fahrensstelle Ost, Postfach 60 10 61 in 14410 Potsdam erhoben 
werden. Mit Ablauf dieser Frist sind für das Genehmigungs-
verfahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf be-
sonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.

Für elektronische Einwendungen kann ein Einwendungsportal 
unter Angabe der oben genannten Vorhaben-ID verwendet wer-
den unter:

https://lfu.brandenburg.de/einwendungen.

Erörterungstermin

Auf einen Erörterungstermin wird verzichtet.

Gemäß §  16 Absatz  1 Satz  3 der Verordnung über das Ge-
nehmigungsverfahren (9. BImSchV) soll bei der Errichtung 
oder Änderung von Windenergieanlagen an Land auf einen 
Erörterungstermin verzichtet werden, wenn nicht der Antrag-
steller diesen beantragt. Dies gilt nach §  16 Absatz  1 Satz  4 
auch für UVP-pflichtige Anlagen. Ein Antrag auf Durchfüh- 
rung eines Erörterungstermins wurde nicht gestellt.

Hinweise

Eine Eingangsbestätigung auf die schriftlich oder per E-Mail 
erhobenen Einwendungen wird nicht vorgenommen. Bei Ver-
wendung des Einwendungsportals erfolgt eine automatische 
Eingangsbestätigung.

Die Einwendungen sind dem Antragsteller sowie den Fach-
behörden, deren Aufgabenbereich berührt wird, bekannt zu 
geben. Auf Verlangen des Einwenders sollen dessen Name 
und Anschrift vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht wer-

den, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Ge-
nehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind.

Nach § 7 Absatz 2 UVPG war für das beantragte Vorhaben eine 
standortbezogene Vorprüfung durchzuführen. Die Feststellung 
erfolgte nach Beginn des Genehmigungsverfahrens auf der 
Grundlage der vom Vorhabensträger vorgelegten Unterlagen 
sowie eigener Informationen. Im Ergebnis dieser Vorprüfung 
wurde festgestellt, dass für das oben genannte Vorhaben die 
UVP-Pflicht besteht.

Diese Feststellung beruht im Wesentlichen auf folgenden Krite-
rien: Es können erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf 
die europäischen Vogelschutzgebiete „Mittlere Oderniederung“, 
„Unteres Odertal“ und „Schorfheide Chorin“ sowie auf deren 
maßgebliche Erhaltungszielarten, insbesondere Schwarzstorch 
und Seeadler, nicht ausgeschlossen werden. Auf Grund der 
Lage des Vorhabenstandortes in einem potenziellen Korridor 
für Durchzügler sowie Zug- und Rastvögel könnten sich Kon-
flikte mit den Zielen des SPA-Gebietes ergeben. Dies betrifft 
insbesondere Störungen durch optische und akustische Wirk-
faktoren sowie Beeinträchtigungen funktionaler Beziehungen 
zwischen Brut-, Nahrungs-, Schlaf- und Rastgebieten. Weiterhin 
können erhebliche visuelle Beeinträchtigungen eines Denkmals 
mit besonderem Raumbezug (historischer Stadtkern mit Stadt-
kirche) nicht ausgeschlossen werden.

Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar.

Die Republik Polen wurde über das Vorhaben unterrichtet und 
angefragt, ob sie an der Umweltverträglichkeitsprüfung mit-
wirken möchte.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  4 des Gesetzes vom 
22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Ost
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Errichtung und Betrieb  
von elf Windenergieanlagen 

in 16909 Wittstock/Dosse

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt  
Vom 14. April 2026

Die Firma KWE New Energy GmbH, Forstwiese 5 in 18198 Stä- 
below, beantragt die Genehmigung nach § 4 des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes (BImSchG), am Standort 16909 Witt-
stock/Dosse, Gemarkung Freyenstein, Flur 103, Flurstücke 16, 
17, Flur 104, Flurstücke 19, 14, 13, 9, 7, Flur 101, Flurstücke 27, 
55, 45 elf Windenergieanlagen zu errichten und zu betreiben.

Das Vorhaben umfasst im Wesentlichen die Errichtung und den 
Betrieb von elf Windenergieanlagen (WEA) des Typs Nordex 
N175-6.8 MW mit 179 m Nabenhöhe, 175 m Rotordurchmesser 
mit einer Fundamenterhöhung von + 1 m. Die Gesamthöhe der 
geplanten WEA beträgt 266,5 m. Die geplanten WEA-Stand- 
orte befinden sich im Landkreis Ostprignitz-Ruppin circa 2 km 
nördlich der Gemeinde Wittstock/Dosse OT Freyenstein.

Es handelt sich dabei um eine Anlage der Nummer  1.6.2  V 
des Anhangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen (4. BImSchV) sowie um ein Vorhaben nach Num-
mer 1.6.2 A der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG).

Die Inbetriebnahme der Anlage ist im 4. Quartal 2027 vorge- 
sehen.

Auslegung

Der Genehmigungsantrag sowie die dazugehörigen erforder-
lichen Unterlagen werden einen Monat vom 22. April 2026 
bis einschließlich 21. Mai 2026 über das länderübergreifende 
zentrale UVP-Internetportal unter https://www.uvp-verbund.de/ 
jederzeit und für jedermann zugänglich gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Die veröffentlichten und ausgelegten Unterlagen enthalten auch 
die Untersuchungen zur Prüfung der Umweltverträglichkeit, 
insbesondere Angaben zu Schall und Schattenwurf, Auswir- 
kungen auf Avifauna, Boden, Wasser, Fledermäuse, Amphibien, 
Reptilien, FFH- und SPA-Gebiete sowie einen Landschafts-
pflegerischen Begleitplan mit naturschutzfachlicher Eingriffs-/
Ausgleichsplanung.

Einwendungen

Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Ein-
wendungsfrist vom 22. April 2026 bis einschließlich 22. Juni 
2026 unter Angabe der Vorhaben-ID 092.00.00/25 schriftlich 
oder elektronisch beim Landesamt für Umwelt, Genehmigungs-
verfahrensstelle West, Postfach 60 10 61 in 14410  Potsdam 
erhoben werden. Mit Ablauf dieser Frist sind für das Geneh- 
migungsverfahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht 
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.

Für elektronische Einwendungen kann ein Einwendungsportal 
unter Angabe der oben genannten Vorhaben-ID verwendet wer-
den unter:

https://lfu.brandenburg.de/einwendungen.

Erörterungstermin

Auf einen Erörterungstermin wird verzichtet.

Gemäß § 16 Absatz 1 Satz 3 der Verordnung über das Geneh- 
migungsverfahren (9. BImSchV) soll bei der Errichtung oder 
Änderung von Windenergieanlagen an Land auf einen Er-
örterungstermin verzichtet werden, wenn nicht der Antrag-
steller diesen beantragt. Dies gilt nach § 16 Absatz 1 Satz 4 der 
9. BImSchV auch für UVP-pflichtige Anlagen. Ein Antrag auf 
Durchführung eines Erörterungstermins wurde nicht gestellt.

Hinweise

Eine Eingangsbestätigung auf die schriftlich oder per E-Mail 
erhobenen Einwendungen wird nicht vorgenommen. Bei Ver-
wendung des Einwendungsportals erfolgt eine automatische 
Eingangsbestätigung.

Die Einwendungen sind dem Antragsteller sowie den Fachbe-
hörden, deren Aufgabenbereich berührt wird, bekannt zu geben. 
Auf Verlangen des Einwenders sollen dessen Name und An-
schrift vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht werden, wenn 
diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Genehmigungs-
verfahrens nicht erforderlich sind.

Die Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung wurde 
freiwillig beantragt.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  4 des Gesetzes vom 
22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle West
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Allgemeinverfügung 
zur Festsetzung der Datenkategorisierungen  

für die in der Geowissenschaftlichen Datenbank 
(GeoDaB) des Landesamtes für Bergbau, Geologie  

und Rohstoffe Brandenburg vorgehaltenen,  
nichtstaatlichen geologischen Bohrdaten

Bekanntmachung des Landesamtes für Bergbau,  
Geologie und Rohstoffe Brandenburg  

Vom 19. März 2026

Das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Branden-
burg (LBGR) erlässt auf der Grundlage von § 29 Absatz 5 des 
Geologiedatengesetzes (GeolDG) vom 19. Juni 2020 (BGBl. I 
S. 1387) die folgende

Allgemeinverfügung

zur Festsetzung der Datenkategorisierungen für die im Jahr 2025 
in der Geowissenschaftlichen Datenbank (GeoDaB) des LBGR 
eingetragenen, nichtstaatlichen geologischen Bohrdaten.

Das LBGR setzt für nichtstaatliche geologische Daten, die 
vor dem 30.  Juni 2020 auf Grund des Lagerstättengesetzes 
(LagerStG) oder auf Grund anderer Rechtsvorschriften an das 
LBGR übermittelt oder übergeben worden sind und die das 
LBGR im Rahmen des Lagerstättengesetzes beziehungsweise 
anderer Rechtsvorschriften archiviert hat, Folgendes fest:

1	 Festsetzung

1.1	 Für die Bohrungsdaten

-	 Bohrungsbezeichnung
-	 Bohrungsidentnummer des LBGR
-	 Koordinaten des Bohransatzpunktes (Gauß-Krüger-

Bessel sowie UTM-Koordinatensysteme)
-	 Ansatzhöhe
-	 Endteufe
-	 Aufschlusszweck
-	 Bohrzeit Anfang
-	 Bohrzeit Ende
-	 Bohrverfahren

wird die Datenkategorie „Nachweisdaten“ im Sinne des 
§ 3 Absatz 3 Nummer 1 GeolDG festgesetzt.

1.2	 Für die den Bohrungsdaten nach Ziffer 1.1 zugeordneten

-	 geophysikalischen Messungen
-	 Schichtenverzeichnisse
-	 Wasseranalysen
-	 Messdaten des Bohrlochverlaufs
-	 Daten zu Isotopengehalten
-	 Daten zum Alter des Grundwassers

wird die Datenkategorie „Fachdaten“ im Sinne des § 3 
Absatz 3 Nummer 2 GeolDG festgesetzt.

1.3	 Für die den Bohrungsdaten nach Ziffer 1.1 zugeordneten

-	 TRT/GRT-Berichte

wird die Datenkategorie „Bewertungsdaten“ im Sinne 
des § 3 Absatz 3 Nummer 3 GeolDG festgesetzt.

2	 Veröffentlichung, Inkrafttreten

Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 1 Absatz 1 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Branden-
burg (VwVfGBbg) in Verbindung mit § 41 Absatz 3 und 4 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) öffentlich 
bekannt gegeben. Die Veröffentlichung dieser Allgemein-
verfügung erfolgt im Internet unter der Adresse https://
lbgr.brandenburg.de. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag 
nach der Veröffentlichung im Internet als bekannt gegeben 
und wirksam nach § 41 Absatz 4 Satz 4 VwVfG.

Die Allgemeinverfügung wird nachrichtlich ohne Be-
gründung und ohne Anlage auch im Amtsblatt für Bran- 
denburg veröffentlicht.

Die Allgemeinverfügung, die Begründung und die An-
lage können im Internet unter den Adressen

https://lbgr.brandenburg.de/lbgr/de/aktuell/ 
bekanntmachungen-nach-geologiedatengesetz

und

https://geo.brandenburg.de

sowie beim

Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR)
Inselstraße 26
03046 Cottbus

eingesehen werden.

3	 Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten er-
hoben.

Gründe:

I.

Das Geologiedatengesetz hat zum Ziel, auch nichtstaat-
liche geologische Daten unter Beachtung der gesetzlich vor-
gegebenen Fristen öffentlich bereitzustellen sowie diese Daten 
für die öffentliche Hand zur Verfügung zu stellen, wenn dies 
zur Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe erforderlich ist. Mit 
Inkrafttreten des Geologiedatengesetzes entsteht für die zu-
ständige Behörde die Verpflichtung, vorhandene geologische 
Daten in bundesgesetzlich vorgegebene Datenkategorien ein-
zustufen und sie nach Maßgabe des Gesetzes öffentlich bereit-
zustellen. Die Fristen zur öffentlichen Bereitstellung nicht-
staatlicher geologischer Daten richten sich nach der jeweiligen 
Datenkategorie. Geologische Datenkategorien sind Nachweis-
daten, Fachdaten und Bewertungsdaten.

Mit dieser Allgemeinverfügung bestimmt das LBGR für 
nichtstaatliche geologische Daten die Datenkategorien Nach-
weisdaten und Fachdaten für die in der Anlage aufgeführten 
Bohrungsdaten. Die Nachweisdaten sowie die Fachdaten sind 
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dem LBGR auf Grund des Lagerstättengesetzes oder auf Grund 
anderer Rechtsvorschriften von den Übermittlungspflichtigen 
übergeben worden. Die konkreten Fachdaten im Einzelfall 
werden mit dieser Allgemeinverfügung nicht bekannt gegeben.

Das LBGR beabsichtigt, die hier betroffenen nichtstaatlichen 
Nachweisdaten und Fachdaten öffentlich bereitzustellen. Nach-
weisdaten sind spätestens drei Monate nach Ablauf der An-
zeige- und Übermittlungspflichten nach § 26 GeolDG öffentlich 
bereitzustellen. Nichtstaatliche Fachdaten werden nach Ablauf 
von fünf Jahren (§ 27 GeolDG) und nichtstaatliche Fachdaten, 
die zum Zwecke einer gewerblichen Tätigkeit übermittelt wor-
den sind, nach dem Ablauf von zehn Jahren (§  27 Absatz  2 
GeolDG) nach Ablauf der Übermittlungsfrist öffentlich bereit-
gestellt. Nichtstaatliche Bewertungsdaten werden nicht öffent-
lich bereitgestellt (§ 28 GeolDG).

Die öffentliche Bereitstellung hat unter Beachtung des Schut-
zes öffentlicher und sonstiger Belange bei verbundenen Daten 
(§§ 31, 32 GeolDG) zu erfolgen.

II.

Zu 1	 Die Festsetzung der Datenkategorien ergibt sich aus § 29 
Absatz 5 GeolDG. Danach setzt die zuständige Behörde 
die Datenkategorie der Daten fest, die vor dem 30. Juni 
2020 auf Grund des Lagerstättengesetzes oder auf Grund 
anderer Rechtsvorschriften an die zuständige Behörde 
übermittelt oder übergeben worden sind. Die Festsetzung 
ist ein Verwaltungsakt. Es handelt sich hier um die Fest-
setzung der Datenkategorisierungen von geologischen 
Daten zu Nummer 1 in Nachweisdaten und Fachdaten. 
Bewertungsdaten werden mit dieser Allgemeinverfügung 
nicht kategorisiert und festgesetzt.

1.1	 Die Zuständigkeit des LBGR ergibt sich aus §  3 Ab-
satz  3 der Verordnung über wirtschaftsrechtliche Zu-
ständigkeiten (WiZV) vom 7. September 2009 (GVBl. II 
S. 604), die zuletzt durch Verordnung vom 22. April 2021 
(GVBl. II Nr. 45) geändert worden ist.

1.2	 Von einer Anhörung im Rahmen dieser Allgemeinver-
fügung ist nach § 28 Absatz 3 Nummer 4 VwVfG in Ver-
bindung mit § 1 VwVfGBbg vom 7. Juli 2009 (GVBl. I 
S.  262, 264), das zuletzt durch Artikel  6 des Gesetzes 
vom 8. Mai 2018 (GVBl. I Nr. 8 S. 4) geändert worden 
ist, wegen der Vielzahl der Beteiligten abgesehen wor-
den.

1.3	 Das LBGR setzt die Datenkategorien geologischer Daten 
durch einen Verwaltungsakt in der Form der Allgemein-
verfügung fest. Die Allgemeinverfügung richtet sich an 
diejenigen, die vor dem 30.  Juni 2020 auf Grund des 
Lagerstättengesetzes oder auf Grund anderer Rechtsvor-
schriften geologische Daten an das LBGR übermittelt 
oder übergeben haben.

1.4	 Geologische Daten sind nach § 3 Absatz 3 Satz 1 GeolDG 
in geologischen Untersuchungen gewonnene Nachweis-
daten, Fachdaten und Bewertungsdaten.

Die in Nummer 1.1 des Tenors genannten Bohrungsdaten 
sind als Nachweisdaten (siehe Anlage) zu bestimmen 
und festzusetzen. Nachweisdaten sind nach § 3 Absatz 3 
Satz 2 Nummer 1 GeolDG die geologischen Daten, die 
geologischen Untersuchungen persönlich, örtlich, zeit-
lich und allgemein inhaltlich zugeordnet werden.

Die in Nummer 1.2 des Tenors genannten Daten sind als 
Fachdaten einzuordnen und festzusetzen. Fachdaten sind 
nach § 3 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 GeolDG die geo-
logischen Daten, die mittels Messungen und Aufnahmen 
gewonnen worden sind oder die mittels Messungen ge-
wonnen und mit den am Markt verfügbaren technischen 
Mitteln in vergleichbare und bewertungsfähige Daten 
aufbereitet worden sind. Die Daten zu Nummer 1.2 sind 
mittels Messungen und Aufnahmen gewonnen worden.

Zu 2	 Die Allgemeinverfügung wird gemäß §  29 Absatz  5 
Satz 4 GeolDG in Verbindung mit § 41 Absatz 3 VwVfG 
im Internet öffentlich bekannt gemacht. Die Allgemein-
verfügung wird am Tag nach der Veröffentlichung im 
Internet wirksam nach § 41 Absatz 4 Satz 4 VwVfG. Die 
Allgemeinverfügung richtet sich an alle diejenigen Per-
sonen und Einrichtungen, welche vor dem 30. Juni 2020 
auf Grund des Lagerstättengesetzes oder auf Grund ande-
rer Rechtsvorschriften geologische Daten an das LBGR 
übermittelt oder übergeben haben.

Zu 3	 Die Kostenentscheidung beruht auf § 20 Nummer 2 des 
Gebührengesetzes für das Land Brandenburg (GebGBbg) 
vom 7. Juli 2009 (GVBl. I S. 246), das zuletzt durch Ar-
tikel 5 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I Nr. 32) 
geändert worden ist.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats 
nach ihrer Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden beim

Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR)
Inselstraße 26
03046 Cottbus

E-Mail: geologiedatengesetz@lbgr.brandenburg.de.

Hinweise:

Es wird darauf hingewiesen, dass das Übermittlungsdatum 
der geologischen Daten vor dem 30.  Juni 2020 sich anhand 
§  3 Absatz  1 Satz  1 LagerStG orientiert. Das bedeutet, dass 
das Übermittlungsjahr für die geologischen Daten dem in der 
Geowissenschaftlichen Datenbank (GeoDaB) des LBGR ent-
spricht und damit die in den §§ 26 bis 28 GeolDG benannten 
Verjährungsfristen gelten.

Landesamt für Bergbau,  
Geologie und Rohstoffe (LBGR) 

 
S. Fritze 
Präsident
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BEKANNTMACHUNGEN DER GERICHTE

Zwangsversteigerungssachen

Für alle nachstehend veröffentlichten Zwangsversteigerungs- 
sachen gilt Folgendes:

Ist ein Recht in dem genannten Grundbuch nicht vermerkt 
oder wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk ein-
getragen, so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im 
Termin vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten an-
melden. Er muss das Recht glaubhaft machen, wenn der An-
tragsteller bzw. Gläubiger widerspricht. Das Recht wird sonst 
bei der Feststellung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt 
und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch 
des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt. Soweit 
die Anmeldung oder die erforderliche Glaubhaftmachung eines 
Rechts unterbleibt oder erst nach dem Verteilungstermin er-
folgt, bleibt der Anspruch aus diesem Recht gänzlich unberück-
sichtigt.

Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine 
genaue Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, 
Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung 
aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsver-
folgung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen. 
Der Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift der 
Geschäftsstelle abgeben.

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungs-
gegenstandes oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs 
entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einst-
weilige Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das 
Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das 
Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten 
Gegenstandes.

Amtsgericht Frankfurt (Oder)

Terminsbestimmung
Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am

Datum Uhrzeit Raum Ort
Donnerstag,
04.06.2026

10:00 Uhr 302,
Sitzungssaal

Amtsgericht
Frankfurt (Oder),
Müllroser Chaussee 55,
15236 Frankfurt (Oder)

öffentlich versteigert werden:
Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Spreeau

lfd. 
Nr.

Gemarkung Flur,
Flurstück

Wirtschaftsart 
und Lage

m2 Blatt

1 Spreeau Flur 4,
Flurstück 231/2

Gebäude- und 
Freifläche, 
Erlenweg 9

533 541,
BV lfd. 
Nr. 9

2  Spreeau Flur 4,
Flurstück 247/2

Gebäude- und 
Freifläche, 
Kleine Spree-
straße 13

887 541,
BV lfd. 
Nr. 10

3  Spreeau Flur 4,
Flurstück 295

Erholungs-
fläche, Erlen-
weg 5

622 541,
BV lfd. 
Nr. 12

4 Spreeau Flur 4,
Flurstück 284

Erholungs-
fläche, Erlen-
weg 9

27 541, 
BV lfd. 
Nr. 13

Spreeau Flur 4,
Flurstück 285

Erholungs-
fläche, Erlen-
weg 5

8 541,
BV lfd. 
Nr. 13

5 Spreeau Flur 4,
Flurstück 231/1

Gebäude- und 
Freifläche, 
Spreeauer 
Straße

560 541,
BV lfd. 
Nr. 5

Lage: Spreeauer Straße, Erlenweg und Kleine Spreestraße, 
15537 Grünheide OT Spreeau
Nutzung: Erholungsgrundstücke

Flur 4 Flurstück 231/2

Verkehrswert:	 118.000,00 EUR

Flur 4 Flurstück 247/2

Verkehrswert:	 27.000,00 EUR

Flur 4 Flurstück 295

Verkehrswert:	 19.000,00 EUR

Flur 4 Flurstück 284, 285

Verkehrswert:	 7.000,00 EUR

Flur 4 Flurstück 231/1

Verkehrswert:	 125.000,00 EUR

Der Versteigerungsvermerk ist am 29.07.2025 in das Grundbuch 
eingetragen worden.
Az.: 3 K 23/24
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Ungültigkeitserklärung von Dienstausweisen

Hochschule der Polizei

Der durch Verlust/Diebstahl abhandengekommene Dienstaus-
weis von Herrn Maximilian Bauspieß, Dienstausweisnummer 
114520, Kartennummer 12194, Farbe blau, ausgestellt am 
01.12.2025 durch den Zentraldienst der Polizei des Landes 
Brandenburg, wird hiermit für ungültig erklärt.

SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN

Terminsbestimmung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Datum Uhrzeit Raum Ort
Mittwoch,
17.06.2026

10:00 Uhr 302,
Sitzungssaal

Amtsgericht
Frankfurt (Oder),
Müllroser Chaussee 55,
15236 Frankfurt (Oder)

öffentlich versteigert werden:
Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Storkow

Gemarkung Flur,
Flurstück

Wirtschaftsart
und Lage

m2 Blatt

 Storkow Flur 23,
Flurstück 133

Gebäude- und 
Freifläche,
Meisenweg 5 b

608 3555
BV lfd. 
Nr. 1

Objektbeschreibung/Lage (lt. Angabe d. Sachverständigen):
mit einer Doppelhaushälfte und Garage bebautes Grundstück
Postanschrift: Meisenweg 5 b, 15859 Storkow (Mark)

Verkehrswert:	 488.000,00 EUR

Der Versteigerungsvermerk ist am 16.09.2024 in das Grund-
buch eingetragen worden.
Az.: 3 K 71/24
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